
1. Verbale Auseinandersetzungen nach Beendigung der Amtshandlung (UVS Vorarlberg  
vom 26.07.2010, 2-001/10) 

 
 Die gegenständlichen Amtshandlungen waren die Einhebung des Geldstrafbetrages und die 
Aushändigung der Ladung für eine gerichtliche Einvernahme. Diese Amtshandlungen waren 
zu dem Zeitpunkt, als das hier maßgebliche, von den Beamten als aggressiv geschilderte 
Verhalten des Beschwerdeführers begann bzw als eine Abmahnung ausgesprochen wurde, 
schon beendet. Die nach der Übergabe der Ladung erfolgten verbalen Auseinandersetzungen 
über die Modalitäten der Akteneinsicht fanden nicht mehr im Rahmen einer Amtshandlung 
im Sinne des § 82 Abs 1 SPG statt. Die Polizeibeamten hatten nach der Übergabe der La-
dung zur Einvernahme ihren Auftrag erfüllt und sie hätten sich nicht mehr mit dem Be-
schwerdeführer auseinandersetzen müssen. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, 
dass der Betretene eine Amtshandlung im Sinne des § 82 Abs 1 SPG behinderte. Als Folge 
davon kann auch nicht davon gesprochen werden, dass der Beschwerdeführer in der Fortset-
zung einer strafbaren Handlung verharrte oder sie zu wiederholen suchte. Aus diesem Grund 
war die Festnahme nicht nach § 35 Z 3 VStG gerechtfertigt und war sie für rechtswidrig zu 
erklären. 

 

2. Ankündigung eines Verhandlungsleiters, Rechtsanwalt aus dem Saal entfernen zu las- 

sen; keine Befehls- oder Zwangsgewalt (UVS Vorarlberg vom 26.07.2010, 2-007/09) 
 
 Im Gebäude des Bezirksgerichtes M wurden gemäß § 123 Abs 1 BDG Ermittlungen in Form 

von Zeugenvernehmungen durchgeführt. Der Verhandlungsleiter P erklärte dem Rechtsan-
walt (Beschwerdeführer im UVS-Verfahren), dass seine Anwesenheit nicht vorgesehen sei, 
dass es sich um eine nicht-öffentliche Einvernahme handle und dass dieser deshalb den Ver-
handlungssaal verlassen solle. Der Beschwerdeführer entsprach dem Ersuchen, den Ver-
handlungsraum wieder zu verlassen, nicht. Daraufhin erklärte der Verhandlungsleiter dem 
Beschwerdeführer, dass, wenn dieser nicht freiwillig gehe, er die Polizei rufen würde. Bei 
dieser Äußerung war der Verhandlungsleiter zwar bestimmt, er schrie aber nicht bzw ver-
griff er sich nicht im Ton. Der Beschwerdeführer fühlte sich von einer Abführung bedroht 
und verließ daraufhin den Verhandlungssaal. Im konkreten Falle wäre der Beschwerdeführer 
nicht unverzüglich aus dem Verhandlungssaal entfernt worden. Es wären sicher noch min-
destens ein paar Minuten verstrichen, bis die Polizei nach einem Anruf des Verhandlungslei-
ters im Verhandlungsraum erschienen wäre; es ist amtsbekannt, dass die Entfernung zwi-
schen dem Bezirksgericht und der Polizeiinspektion ungefähr 200 Meter beträgt. Nach der 
allgemeinen Lebenserfahrung wäre auch nach dem Eintreffen der Polizei noch einmal eine 
gütliche Einigung über das Verlassen des Verhandlungsraumes versucht worden. Diese An-
nahme wird auch durch die entsprechenden Angaben des Zeugen P sowie durch den unstrit-
tigen Wortlaut seiner hier gegenständlichen Ankündigung gestützt. Der damalige Verhand-
lungsleiter P sagte zum Beschwerdeführer nicht, er werde ihn jetzt (jedenfalls) durch die Po-
lizei verhaften und abführen lassen. Er sagte lediglich, dass er die Polizei verständigen wür-
de, wenn er den Verhandlungsraum nicht verlasse. Zusammenfassend hätte für den Be-
schwerdeführer jedenfalls noch eine erhebliche Zeit lang die Möglichkeit bestanden, den 
Verhandlungsraum freiwillig zu verlassen. Es kann daher nicht von der Androhung einer 
unverzüglich einsetzenden physischen Sanktion gesprochen werden. 

 
3. Unbeabsichtigte Beschädigung einer PKW-Scheibe durch Polizeibeamten; keine Be- 

fehls- oder Zwangsgewalt (UVS Vorarlberg vom 08.10.2010, 2-003/10) 
 
 Das im Zusammenhang mit einer Amtshandlung nach § 97 Abs 5 StVO erfolgte Klopfen an 

eine Seitenscheibe eines PKW mit einer Taschenlampe und eine dadurch bewirkte, vom Po-
lizeibeamten nicht beabsichtigte Beschädigung der Seitenscheibe stellen nicht die Ausübung 
unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt dar. Voraussetzung für das Vorlie-
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gen eines Aktes der Befehlsgewalt ist nach der Rechtsprechung ein unmittelbarer Befol-
gungsanspruch; dem Betroffenen muss bei Nichtbefolgen des Befehles unmittelbar, dh un-
verzüglich und ohne weiteres Verfahren, eine physische Sanktion drohen. Ein solcher Be-
folgungsanspruch lag aber hier nicht vor. Der Beamte bezweckte mit dem Klopfen nur, die 
Aufmerksamkeit des Pkw-Lenkers (Beschwerdeführer im UVS-Verfahren) zu erlangen. Er 
wollte mit dem Beschwerdeführer in Kontakt treten, einerseits wegen des Verdachts einer 
vorherigen Verwaltungsübertretung gemäß § 97 Abs 5 StVO und andererseits wegen der auf 
Grund des gesamten Verhaltens des Beschwerdeführers berechtigten Befürchtung, es liege 
möglicherweise eine Alkoholbeeinträchtigung des hinter dem Lenkrad des Autos befindli-
chen Beschwerdeführers vor. Insbesondere wurde dem Beschwerdeführer nicht angedroht, 
dass bei Nichtbeachten der Klopfzeichen das Auto gewaltsam geöffnet werden würde. Der 
Beschwerdeführer konnte somit die Klopfzeichen ignorieren, ohne dass ihm unmittelbar fol-
gender Zwang gedroht hätte. Die Beschädigung der Autoscheibe fällt nicht unter den 
Zwangsbegriff. Zum einen handelte es sich nicht um einen absichtlichen Eingriff in subjek-
tive Rechte des Beschwerdeführers. Zum anderen war die Beschädigung nicht ein konkreter 
(Teil-)Akt eines der Verwaltungsbehörde zurechenbaren Befehls- oder Zwangsaktes, weil 
ein solcher aus den oben genannten Gründen nicht vorlag. 


